
BayStVollzG: Art. 26 Grundsatz

Art. 26  Grundsatz 
 
1Gefangene haben das Recht, mit Personen außerhalb der Anstalt im Rahmen der Vorschriften dieses 
Gesetzes zu verkehren. 2Der Verkehr mit Personen außerhalb der Anstalt ist zu fördern.


